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VORWORT

Anlass der Ausarbeitung sind Unterschiede, aber auch 
Gemeinsamkeiten des Arbeitsrechts und Berufsbildungs
rechts (BBiG). Vergegenwärtigt man sich, dass im Jahr 2016 
655.000 neue Arbeitsverhältnisse begründet wurden, aber 
gleichzeitig 510.900 Ausbildungsverhältnisse, wird die 
enorme Bedeutung der Thematik sehr deutlich. Es handelt 
sich um ein äußerst praxisrelevantes Thema, welchem 
bislang zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Kapitel B behandelt die „Grundlagen der deutschen 
Rechtsordnung", also verfassungsrechtliche Vorgaben des 
Grundgesetzes sowie Arbeitsrecht und Berufsbildungsrecht 
als Bestandteile der deutschen Rechtsordnung. Kapitel C 
behandelt als Hauptteil der Arbeit auf insgesamt 96 Seiten 
das Thema der Masterarbeit -  nämlich Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Arbeitsverhältnis und Berufsaus
bildungsverhältnis. Der Verfasser geht dabei systematisch 
vor, indem ausgehend von der Begründung des jeweiligen 
Rechtsverhältnisses alle Phasen chronologisch bis zur 
Beendigung dargestellt werden. Die Bedeutung des Themas 
der Masterarbeit folgt aus dem Umstand heraus, dass 
Auszubildende sehr oft schon während der Ausbildungszeit 
als vollwertige „Arbeitskräfte" eingesetzt werden. Jedoch 
gilt: Der Auszubildende ist zum Lernen, der Arbeitnehmer 
zum Arbeiten verpflichtet! Dementsprechend ist der 
Ausbildende zum Ausbilden und der Arbeitgeber zur 
Entgeltzahlung verpflichtet. Naturgemäß spielt beim Auszu
bildenden oftmals sein jugendliches Alter eine maßgebliche 
Rolle, die zur Anwendung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
(JArbSchG) in vielen Bereichen führt, sei es die stärker 
reglementierte Arbeitszeit oder der erhöhte Urlaubs
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anspruch. Sehr instruktiv sind die Ausführungen unter 
C) II. 4. a-k zu: Arbeitszeitrecht, Elternzeit, Mutterschutz, 
Urlaubsrecht, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Sozial
versicherungspflicht, vorübergehende Arbeitsverhinderung, 
Annahmeverzug u. Betriebsrisiko, Teilzeitrecht sowie 
Haftung im jeweiligen Rechtsverhältnis. Kapitel D fasst 
abschließend die 35 wesentlichen Thesen der Arbeit 
nochmals kurz zusammen. Dies stellt einen schönen 
Überblick über die Ergebnisse der Ausarbeitung dar. Die 
Ausarbeitung kann sich insgesamt einer äußerst fun
dierten & prägnanten Darstellung rühmen.

Bielefeld, im Februar 2018

Dr. Ilkka-Peter Ahlhorn LL.M.
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
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